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Daten für den Monat Dezember 2025 

Steuertermine 
Fälligkeit: 

• USt, LSt = 10.12.2025 

• ESt., KSt. = 10.12.2025 
 
Überweisungen (Zahlungsschonfrist): 

• USt, LSt = 15.12.2025 

• ESt., KSt. = 15.12.2025 
 
Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Fi-
nanzamt 
spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag 
vorliegen! 
 

Beiträge Sozialversicherung 
Fälligkeit Beiträge 12/2025 = 29.12.2025 
 
Verbraucherpreisindex 
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 

9/24 2/25 5/25 9/25 

+ 1,6 % + 2,3 % + 2,1 % + 2,4 % 
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Für alle Steuerpflichtigen 

Keine außergewöhnlichen Belastun-
gen:  
Vermögensverlust wegen Trickbetrugs  
 
| Das Finanzgericht Münster hat entschie-
den, dass Vermögensverluste aus ei-
nem Trickbetrug, bei dem die Täter ei-
nem älteren Menschen am Telefon die 
Notlage eines nahen Angehörigen vortäu-
schen, nicht als außergewöhnliche Be-
lastungen abzugsfähig sind. | 
 

Sachverhalt 

Eine 77 Jahre alte Rentnerin erhielt von 
einem vermeintlichen Rechtsanwalt ei-
nen Telefonanruf. Dieser gab an, ihre 
Tochter habe einen tödlichen Verkehrs-
unfall verursacht. Die drohende Unter-
suchungshaft könne durch Zahlung ei-
ner Kaution von 50.000 EUR vermieden 
werden. Daraufhin hob die Rentnerin 
den Betrag von ihrer Bank ab und über-
gab ihn einem Boten. Nachdem sie den 
Betrug durchschaut hatte, erstattete sie 
Strafanzeige. Das Verfahren wurde je-
doch eingestellt, weil die Täter nicht er-
mittelt werden konnten.  
 
Den Vermögensverlust machte die 
Rentnerin in ihrer Steuererklärung als 
außergewöhnliche Belastungen geltend 
– jedoch ohne Erfolg.   

 
Nach Ansicht des Finanzgerichts Münster 
sind die Aufwendungen nicht außerge-
wöhnlich. Die Rentnerin ist Opfer einer 
Betrugsmasche geworden, die potenziell 
jeden treffen kann. Zudem fehlt es an der 
Zwangsläufigkeit. Da die Zwangslage 

objektiv zu beurteilen ist und keine Gefahr 
für die Tochter vorgelegen hat, war es ob-
jektiv zumutbar, zunächst zur Tochter 
oder zur Polizei Kontakt aufzunehmen.  
 
Beachten Sie | Die Revision wurde zu-
gelassen, da die steuerliche Behandlung 
von Betrugsopfern bei Schockanrufen 
viele Steuerpflichtige betrifft und höchst-
richterlich noch nicht geklärt ist. 
 
Quelle | FG Münster, Urteil vom 
2.9.2025, Az. 1 K 360/25 E, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 250144 

 

Neues Schreiben der Finanzverwaltung 
zur Steuerermäßigung  
für eine energetische Gebäudesanie-
rung 
 
| Steuerpflichtige, die ihre Immobilie zu 
eigenen Wohnzwecken nutzen, können 
unter den Voraussetzungen des § 35c 
Einkommensteuergesetz (EStG) eine 
Steuerermäßigung für durchgeführte 
energetische Maßnahmen im Rahmen 
ihrer Einkommensteuererklärung beantra-
gen. Zu den Anwendungsfragen hatte 
das Bundesfinanzministerium bereits 2021 
ein Schreiben veröffentlicht, das nun in 
einer überarbeiteten Fassung vorliegt. | 
 
In dem 33 Seiten umfassenden Schreiben 
stellt das Bundesfinanzministerium nun 
ausdrücklich klar, dass auch eine Wohn-
flächenerweiterung begünstigt ist. In 
der Rz. 3 heißt es: Wird im Zusammen-
hang mit der energetischen Sanierung des 
Gebäudes die Wohnfläche erweitert, kön-
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nen auch die an der Erweiterung durchge-
führten energetischen Maßnahmen der 
steuerlichen Förderung nach § 35c EStG 
unterfallen (beispielsweise durch eine 
Gaube, eine Dachgeschossaufsto-
ckung oder einen Anbau). 
 
Beachten Sie | Wie in der Vorfassung ist 
eine Anlage enthalten, die typische vor-
bereitende Arbeiten und Umfeldmaß-
nahmen aufführt. Diese können von der 
Steuerermäßigung umfasst sein, soweit 
sie im Zusammenhang mit einer den tech-
nischen Mindestanforderungen der 
ESanMV (= Energetische Sanierungs-
maßnahmen-Verordnung) genügenden 
energetischen Maßnahme stehen. 
 
Quelle | BMF-Schreiben vom 21.8.2025, 
Az. IV C 1 - S 2296-c/00004/018/050, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 250572 

 

Nur eine Gebühr bei einheitlich erteilter 
verbindlicher Auskunft  
gegenüber mehreren Antragstellern 
 
| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass gegenüber mehreren Antragstel-
lern nur eine Gebühr für die Bearbeitung 
einer verbindlichen Auskunft erhoben 
werden kann, wenn die Auskunft den An-
tragstellern gegenüber tatsächlich ein-
heitlich erteilt wird. | 
 

Sachverhalt 

Acht Personen, die an einer Holdingge-
sellschaft beteiligt waren, planten eine 
Umstrukturierung. Sie baten das Fi-
nanzamt hierzu gemeinsam um eine 

verbindliche Auskunft nach § 89 der Ab-
gabenordnung (AO). Daraufhin erteilte 
das Finanzamt acht inhaltsgleiche Aus-
künfte und erließ acht Gebührenbe-
scheide über je 109.736 EUR (gesetzli-
che Höchstgebühr) – jedoch zu Unrecht.  

 
Der Bundesfinanzhof sah die Vorausset-
zungen des § 89 Abs. 3 S. 2 AO als erfüllt 
an. Dieser sieht vor, dass nur eine Ge-
bühr zu erheben ist, wenn die verbindli-
che Auskunft gegenüber mehreren An-
tragstellern einheitlich erteilt wird. In 
diesem Fall sind alle Antragsteller Ge-
samtschuldner der Gebühr.  
 
Beachten Sie | Dass jedem Beteiligten 
ein entsprechender Bescheid übermit-
telt wurde, ändert nichts daran, dass in 
der Sache nur eine verbindliche Aus-
kunft vorliegt.  
 
Quelle | BFH-Urteil vom 3.7.2025, Az. IV 
R 6/23, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
250007; BFH, PM Nr. 56/25 vom 4.9.2025 

 

Steueränderungsgesetz 2025 liegt im 
Entwurf vor 
 
| Die Bundesregierung hat am 10.9.2025 
das Steueränderungsgesetz 2025 be-
schlossen. Hervorzuheben sind die Anhe-
bung der Entfernungspauschale, die 
Senkung der Umsatzsteuer für Speisen 
in der Gastronomie sowie bessere Rah-
menbedingungen für Ehrenamtliche und 
gemeinnützige Vereine. | 
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Erhöhung der Entfernungspauschale 
 
Derzeitige Regelung: Für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte kann eine Entfernungspauschale 
geltend gemacht werden. Diese ist für je-
den vollen Kilometer der Entfernung zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte mit 0,30 EUR anzusetzen. Ab dem 
21. Kilometer gilt eine erhöhte Pauschale 
von 0,38 EUR. 
 
Mit Wirkung ab 2026 soll die Entfernungs-
pauschale bereits ab dem ersten gefah-
renen Kilometer 0,38 EUR betragen. 
 

Merke | Die (erhöhte) Entfernungspau-
schale wirkt sich bei Arbeitnehmern 
aber nur dann aus, wenn sie zusammen 
mit den weiteren Werbungskosten den 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag  
(1.230 EUR p. a.) überschreitet. 

 
Beachten Sie | Mit der Aufhebung der 
zeitlichen Befristung der Mobilitätsprämie 
sollen Steuerpflichtige mit geringeren 
Einkünften auch nach 2026 die Mobili-
tätsprämie erhalten. 
 
Umsatzsteuer für Speisen in der Gast-
ronomie 
 
Die Bundesregierung möchte die Gastro-
nomiebranche wirtschaftlich unterstützen. 
Daher soll die Umsatzsteuer für Speisen 
in der Gastronomie ab dem 1.1.2026 auf 
7 % reduziert werden. Für Getränke soll 
es allerdings bei den 19 % Umsatzsteuer 
bleiben.  
 
Beachten Sie | Bei Speisen würde dann 
die derzeitige (mitunter streitanfällige) 

Unterscheidung „Verzehr außer Haus“ 
(Speisenlieferung mit 7 % Umsatzsteuer) 
versus „Verzehr im Haus“ (Restaurati-
onsleistung mit 19 %) entfallen. 
 
Ehrenamt und Gemeinnützigkeit 
 
Zur Stärkung des ehrenamtlichen Engage-
ments soll der Übungsleiterfreibetrag ab 
2026 von 3.000 EUR auf 3.300 EUR an-
gehoben werden. Die Ehrenamtspau-
schale soll von 840 EUR auf 960 EUR 
erhöht werden. 
 
Darüber hinaus sieht der Regierungsent-
wurf folgende Änderungen hinsichtlich 
der Gemeinnützigkeit mit Wirkung ab 
2026 vor:  
 

• Die Freigrenze für den steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb soll um 5.000 EUR 
auf 50.000 EUR angehoben wer-
den.  

 
Beachten Sie | Durch die Frei-
grenze werden Geschäftsbetriebe, 
die nur geringe Umsätze erwirt-
schaften, mit ihren Gewinnen von 
einer Körperschaft- und Gewer-
besteuerbelastung freigestellt. 

 

• Die Pflicht zur zeitnahen Mittel-
verwendung soll für steuerbegüns-
tigte Körperschaften abgeschafft 
werden, deren Einnahmen nicht 
mehr als 100.000 EUR pro Jahr 
betragen. Bisher liegt diese Frei-
grenze bei 45.000 EUR.  

 



 
11/2025 
 

Aktuelles aus der Gesetzgebung und Rechtspre-
chung 
 

 

5 

• Auf eine Sphärenzuordnung von 
Einnahmen bei Körperschaften mit 
Einnahmen bis 50.000 EUR soll 
verzichtet werden. Steuerpflich-
tige, wirtschaftliche Geschäftsbe-
triebe und Zweckbetriebe, die bis 
zu 50.000 EUR einnehmen, müs-
sen somit keine Abgrenzung und 
Aufteilung dahingehend vorneh-
men, ob diese Einnahmen dem 
steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb oder ei-
nem Zweckbetrieb zuzuordnen 
sind. 

 

• E-Sport soll als gemeinnützig be-
handelt werden. 

 

• Bislang kann der Bau und der Be-
trieb von Photovoltaikanlagen 
den Status der Gemeinnützigkeit 
gefährden. Dies soll wie folgt ge-
ändert werden: „Die Steuerver-
günstigung wird nicht dadurch aus-
geschlossen, dass eine Körper-
schaft Mittel für die Errichtung 
und den Betrieb von Photovolta-
ikanlagen und anderen Anlagen 
nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz verwendet, soweit es sich 
dabei nicht um den Hauptzweck 
der Körperschaft handelt.“ 

 

Merke | Derzeit handelt es sich „nur“ 
um einen Regierungsentwurf. Der Bun-
destag und der Bundesrat müssen noch 
zustimmen. 

 
Quelle | Steueränderungsgesetz 2025, 
Regierungsentwurf vom 10.9.2025 
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Für Unternehmer 

E-Bilanz: Neues Datenschema und Hin-
weise zu den unverdichteten Konten-
nachweisen mit Kontensalden 
 
| Unternehmen müssen den Inhalt der Bi-
lanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung (GuV) grundsätzlich nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Da-
tenfernübertragung übermitteln. Das Bun-
desfinanzministerium hat nun das aktuali-
sierte Datenschema der Taxonomien 
(Version 6.9) als amtlich vorgeschriebe-
nen Datensatz veröffentlicht. Die aktuali-
sierten Taxonomien stehen unter www.es-
teuer.de zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
| 
 
Die neuen Taxonomien sind grundsätzlich 
für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre zu 
verwenden, die nach dem 31.12.2025 be-
ginnen (Wirtschaftsjahr 2026 oder 
2026/2027). Es wird aber nicht bean-
standet, wenn diese auch für das Wirt-
schaftsjahr 2025 oder 2025/2026 verwen-
det werden. 
 
Beachten Sie | Die Übermittlungsmög-
lichkeit mit diesen neuen Taxonomien wird 
für Testfälle voraussichtlich ab November 
2025 gegeben sein; für Echtfälle ab Mai 
2026. 
 
Unverdichtete Kontennachweise mit 
Kontensalden 
 
Hintergrund: Durch das Jahressteuerge-
setz 2024 wurde der Umfang ausgedehnt: 
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 

31.12.2024 beginnen, ist der Inhalt der Bi-
lanz und GuV jeweils einschließlich der 
unverdichteten Kontennachweise mit 
Kontensalden nach amtlich vorgeschrie-
benen Datensatz durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln. Ab 2028 kommen 
weitere Daten hinzu. 
 
Im Zusammenhang mit der Veröffentli-
chung der Taxonomien 6.9 hat das Bun-
desfinanzministerium nun einige Hin-
weise zu den unverdichteten Konten-
nachweisen gegeben. Nachfolgend sind 
einige Aspekte aufgeführt. 
 
Die Verpflichtung gilt für die Kerntaxono-
mie, die Ergänzungstaxonomien und die 
Spezialtaxonomien. Sie gilt für alle an die 
Finanzverwaltung übermittelbaren Bi-
lanzarten  
(z. B. Jahresabschluss und Eröffnungsbi-
lanz).  
 
Handelt es sich um eine Personengesell-
schaft oder Mitunternehmerschaft, 
muss bei Übermittlung der Gesamthands-
bilanz und auch bei ggf. erforderlichen 
Sonder- und Ergänzungsbilanzen der 
Kontennachweis enthalten sein. 
 
Der Kontennachweis muss folgende 
Angaben enthalten: 

• Name der Position (zu der der Kon-
tennachweis übermittelt wird), 

• Kontonummer, 

• Kontobeschreibung, 

• Kontosaldo. 
 
Ein unverdichteter Kontennachweis um-
fasst zumindest alle Sachkonten der 
Buchführung (Hauptbuch), die am Ende 



 
11/2025 
 

Aktuelles aus der Gesetzgebung und Rechtspre-
chung 
 

 

7 

des Wirtschaftsjahres einen Saldo aufwei-
sen. Eine Verdichtung einzelner Sach-
konten zu Kontengruppen oder zu ande-
ren Merkmalen ist grundsätzlich nicht 
zulässig.  
 
Beachten Sie | Nur im Einzelfall kann 
eine Zusammenführung von Konten für 
die Übermittlung im Rahmen der E-Bilanz 
in Betracht kommen, sofern keine we-
sentlichen Informationen verloren ge-
hen und der Inhalt weiterhin nachvollzieh-
bar ist. 
 
Eine zusätzliche Bereitstellung von 
Konten der Nebenbücher, z. B. der Per-
sonenkonten  
– Debitorenkonten (bei Forderungen) und 
Kreditorenkonten (bei Verbindlichkeiten) – 
muss nicht erfolgen. Ebenfalls sind die 
einzelnen Geschäftsvorfälle und das 
Buchungsjournal des Jahres nicht zu 
übermitteln. 
 

Merke | Um Härtefälle zu vermeiden, 
wird es für die Übermittlung mit  
der Taxonomie-Version 6.9 nicht bean-
standet, wenn (vor allem wegen um-
fangreicher Softwareanpassungen bzw. 
der Umstellung bestimmter Praxisver-
fahren) die Bilanz und GuV ohne Kon-
tennachweise nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Datenfernüber-
tragung übermittelt werden.  
 
In diesem Fall sind die Kontennach-
weise auf anderem Weg einzureichen 
und die Gründe hierfür in der Taxono-
mieposition „Erläuterung, warum eine 
Übermittlung der Kontennachweise 
noch nicht möglich ist“ darzulegen. 

 

Quelle | BMF-Schreiben vom 10.6.2025, 
Az. IV C 6 - S 2133-b/00064/002/006, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 250458 

 

Ist die Richtsatzsammlung wirklich 
eine geeignete Schätzungsmethode?  
 
| Bei einer Diskothek wurden die Kassen 
für die Getränkeumsätze nicht ord-
nungsgemäß geführt. Deshalb erfolgten 
Hinzuschätzungen, wobei auf die Roh-
gewinnaufschlagsätze der amtlichen 
Richtsatzsammlung des Bundesfinanz-
ministeriums für Gastronomiebetriebe 
zurückgegriffen wurde. Diese Handha-
bung wurde nun vom Bundesfinanzhof 
kritisiert. | 
 
Eine Diskothek ist kein Restaurant, und 
da sich eine Diskothek keiner der in der 
amtlichen Richtsatzsammlung aufgeführ-
ten Gewerbeklassen zuordnen lässt, war 
diese für die Hinzuschätzung nicht ge-
eignet.  
 
Die Entscheidung ist aber auch aus ande-
ren Gründen interessant: Danach ist der 
innere Betriebsvergleich, der an die Da-
ten und Verhältnisse des geprüften Be-
triebs selbst anknüpft, im Verhältnis zum 
äußeren Betriebsvergleich, der sich auf 
statistische Durchschnittswerte der betref-
fenden Branchen stützt, grundsätzlich als 
die zuverlässigere Schätzungsmethode 
anzusehen.  
 
Beachten Sie | Dies müssen das Fi-
nanzamt und das Finanzgericht bei der 
Ausübung ihres Ermessens berücksich-
tigen, auch wenn sie bei der Wahl der 
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Schätzungsmethoden grundsätzlich 
frei sind. 
 

Merke | Zudem hat sich der Bundesfi-
nanzhof mit den Mindestanforderungen 
befasst, die Datensammlungen oder 
Datenbanken der Finanzverwaltung er-
füllen müssen, wenn sie in einem Ge-
richtsverfahren berücksichtigt werden 
sollen. Und hier haben die Richter er-
hebliche Zweifel daran geäußert, dass 
sich die amtliche Richtsatzsammlung in 
ihrer bisherigen Form als Grundlage für 
eine Schätzung eignet. Begründet wird 
dies mit der fehlenden statistischen Re-
präsentativität der zur Ermittlung der 
Richtsätze herangezogenen Daten ei-
nerseits und dem kategorischen Aus-
schluss bestimmter Gruppen von Betrie-
ben bei der Ermittlung der Richtsatz-
werte andererseits. 

 
Quelle | BFH-Urteil vom 18.6.2025, Az. 
X R 19/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
250345; BFH, PM Nr. 60/25 vom 
25.9.2025 
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Für Arbeitgeber 

Auch mehrere kurzfristige Minijobs 
sind möglich 
 
| Mehrere kurzfristige Minijobs sind 
möglich, solange die Grenzen von maxi-
mal drei Monaten oder 70 Arbeitstagen 
im Kalenderjahr eingehalten werden. Ar-
beitgeber müssen daher stets prüfen, ob 
bereits andere kurzfristige Beschäfti-
gungen bestehen und diese Zeiten kor-
rekt zusammenrechnen. Darauf hat 
jüngst die Minijob-Zentrale (Mitteilung vom 
22.8.2025) hingewiesen. | 
 
Die Zeitgrenzen stellen gleichwertige Al-
ternativen dar, sodass die günstigere Va-
riante gewählt werden kann.  
 
Wie viel der Minijobber dabei verdient, 
spielt keine Rolle. Liegt der monatliche 
Verdienst über 556 EUR, müssen Arbeit-
geber jedoch zusätzlich prüfen, ob die Tä-
tigkeit berufsmäßig ausgeübt wird. 
 
Bei der Zusammenrechnung der Zeit-
räume mehrerer Jobs, die anhand von 
Monaten beurteilt wurden, sind (statt der 
drei Monate) 90 Kalendertage einzuhal-
ten. 
 
Beachten Sie | Diese und weitere Hin-
weise der Minijob-Zentrale erhalten Sie 
unter www.iww.de/s14519. 

 

Firmenfitnessprogramm: Für die Sach-
bezugsfreigrenze  
zählen die registrierten Arbeitnehmer 

 
| Bei der Frage, ob die Sachbezugsfrei-
grenze des § 8 Abs. 2 S. 11 Einkommen-
steuergesetz (EStG) in Höhe von 50 EUR 
pro Monat überschritten wird, sind die 
vom Arbeitgeber aufgewandten Kosten 
anteilig den für die Nutzung des Fir-
menfitnessprogramms registrierten Ar-
beitnehmern zuzurechnen. Auf die An-
zahl der vom Arbeitgeber erworbenen 
Lizenzen kommt es nicht an, wenn 
diese nicht der Zahl der für das Programm 
registrierten Arbeitnehmer entspricht. Dies 
hat das Finanzgericht Niedersachsen ent-
schieden. | 
 

Beispiel (in Anlehnung an den Ur-
teilssachverhalt) 

Die A-GmbH hat 100 Arbeitnehmer. Sie 
schließt mit dem Fitnessstudiobetreiber 
X eine Firmenfitness-Mitgliedschaftsver-
einbarung, wonach die Arbeitnehmer 
der A-GmbH berechtigt sind, das Fit-
nessstudio des X zu nutzen. Demzu-
folge erwirbt die A-GmbH 50 Lizenzen 
für monatlich 4.000 EUR inkl. Umsatz-
steuer. Die Anzahl wurde anhand der 
Personalstruktur als Kalkulationsgrund-
lage für X prognostiziert. Die Lizenzen 
haben keine Auswirkung auf die Menge 
der tatsächlich nutzungsberechtigten Ar-
beitnehmer.  
 
Mitarbeiter, die das Angebot in An-
spruch nehmen wollen, haben im Fit-
nessstudio eine Berechtigung vorzule-
gen, die X aufgrund der mitgeteilten Na-
men erstellte. Von den  
100 Mitarbeitern haben sich 80 für das 
Fitnessprogramm angemeldet. Tatsäch-
lich teilgenommen haben 50 Mitarbeiter. 
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Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
sind die Kosten auf die Anzahl der Li-
zenzen zu verteilen. Das würde im Bei-
spiel bedeuten, dass je Arbeitnehmer 
80 EUR (4.000 EUR/50 Lizenzen) zu be-
rücksichtigen wären, mithin der Betrag in 
voller Höhe steuerpflichtig wäre.  
 
Dem widersprach jedoch das Finanzge-
richt Niedersachsen: Entspricht die An-
zahl der Lizenzen nicht der Zahl der für 
das Programm registrierten Mitarbeiter, 
kommt es auf die Menge der Lizenzen 
nicht an. Vielmehr sind dann die vom Ar-
beitgeber aufgewandten Kosten anteilig 
den für die Nutzung des Firmenfitness-
programms registrierten Mitarbeitern 
zuzurechnen. Im Beispiel ergeben sich so-
mit 50 EUR je Arbeitnehmer (4.000 
EUR/80 Arbeitnehmer). Da der Betrag 
nicht die Freigrenze übersteigt, ist er 
nicht zu versteuern.  
 

Merke | Die Kosten sind nicht nur auf 
die Mitarbeiter zu verteilen, die das An-
gebot tatsächlich in Anspruch genom-
men haben. Denn die Arbeitnehmer ha-
ben den Nutzungsvorteil, dass für sie je-
derzeit eine Trainingsmöglichkeit vorge-
halten wird. 

 
Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
17.4.2024, Az. 3 K 10/24, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 249914 

 

Statistik der Lohnsteuer-Außenprüfun-
gen 2024 
 
| Das Bundesfinanzministerium (Meldung 
vom 4.9.2025) hat die Ergebnisse der 

Lohnsteuer-Außenprüfung und Lohn-
steuer-Nachschau im Kalenderjahr 
2024 veröffentlicht. Danach wurde ein 
Mehrergebnis von 826,9 Mio. EUR erzielt. 
69.199 Betriebe wurden abschließend ge-
prüft. | 
 
 
 
 
 
 
Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung 
und Gewähr auszuschließen. Das Rundschrei-
ben ersetzt nicht die individuelle persönliche Be-
ratung. 

 
Wir beraten Sie gerne weiter! 
 
DIESER BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                                                           
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 
NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
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